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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1962

Norm

AußStrG §9 E1

AußStrG §174

Rechtssatz

Aus demPrinzig, die Rechtskraft der Einantwortung heile Mängel des Abhandlungsverfahrens, kann nicht abgeleitet

werden, daß ein vor Rechtskraft der Einantwortung eingebrachter Rekurs gegen einen im Abhandlungsverfahren

ergangenen Beschluß nicht mehr mertorisch erledigt werden brauche (ähnlich wie 7 Ob 329/56).
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